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Zusammenfassung 

 

Die Pflegeversicherung wird nur dann dau-

erhaft finanzierbar bleiben, wenn sie auf eine 

Teilkostendeckung beschränkt bleibt. Die un-

terbreiteten Vorschläge zielen hingegen da-

rauf ab, die Eigenanteile der Pflegebedürfti-

gen zu reduzieren und letztlich vollständig 

abzuschaffen. Damit würde jedoch jede wei-

tere Ausgabensteigerung im Pflegebereich 

ausschließlich zulasten der Beitragszahler 

gehen und das unverzichtbare Ziel, die 

Summe der Sozialversicherungsbeiträge auf 

höchstens 40 % zu limitieren, nahezu un-

möglich. Daher ist der Antrag abzulehnen. 

 

Die geplante Verwendung von Mitteln des 

Pflegevorsorgefonds für die Bezahlung der 

Pflegekräfte wäre eine den gesetzlichen Zie-

len widersprechende Zweckentfremdung, 

weil diese Mittel dann nicht mehr – wie ge-

setzlich vorgesehen – zur Entlastung künfti-

ger Beitragszahler zur Verfügung stehen. 

Auch hierdurch würde die künftige Finan-

zierbarkeit der Pflegeversicherung er-

schwert. 

 

Vor dem Hintergrund, dass die Ausgaben 

der sozialen Pflegeversicherung in den letz-

ten fünf Jahren um mehr als zwei Drittel ge-

stiegen sind (von 23 Mrd. € im Jahr 2012 auf 

39 Mrd. € im Jahr 2017), und mit Blick auf 

die künftige demografische Entwicklung be-

darf es vielmehr einer durchgreifenden und 

nachhaltigen Neuordnung der sozialen Pfle-

geversicherung. 

Im Einzelnen 

 

Teilkostendeckung beibehalten 

 

Die Pflegeversicherung ist richtigerweise 

nach dem Prinzip der Teilkostendeckung 

konzipiert. Ein staatlich organisiertes und 

über Zwangsabgaben finanziertes Pflegesys-

tem muss sich auf eine Basissicherung be-

schränken, um dauerhaft finanzierbar zu sein 

und allen Systembeteiligten genügend große 

Handlungsspielräume zu belassen. 

 

Zu bedenken ist auch, dass die Kosten jedes 

Einzelnen für Kost und Logis ohne den Ein-

tritt einer Pflegesituation vollständig aus ei-

genen Mitteln zu finanzieren sind. Es wäre 

daher nicht vermittelbar, warum über die 

pflegerische Versorgung hinaus eine finanzi-

elle Unterstützung für Verpflegung und Un-

terkunft erfolgen soll, die andere Menschen 

nicht erhalten. Die Finanzierung von Unter-

haltskosten ist bei einer finanziellen Überfor-

derung des Pflegebedürftigen zwar geboten, 

sie ist aber keine Versicherungsleistung, 

sondern eine Aufgabe der Grundsicherung. 

 

Hinzu kommt, dass insbesondere wohlha-

bende Pflegebedürftige durch die Finanzie-

rung ihrer Wohn- und Verpflegungskosten 

besser gestellt werden. Denn Personen, die 

bislang durch den Eintritt einer Pflegebedürf-

tigkeit tatsächlich finanziell überfordert sind 

und daher auf ergänzende Hilfe zur Pflege 

angewiesen sind, hätten wegen der Anrech-

nung der zusätzlichen Pflegeleistungen auf 

verholderja
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die Grundsicherung selbst keinen finanziel-

len Vorteil. Profitieren würden in diesen Fäl-

len lediglich die Sozialhilfeträger. 

 

 

Beschäftige in der Pflege ohne gesetzli-

che Änderungen besser stellen 

 

Die Attraktivität der Pflegeberufe zu verbes-

sern, ist ein wichtiges Ziel. Dies kann auch 

dazu beitragen, dem Fachkräftemangel in 

der Pflege zu begegnen. Das zeigt auch die 

Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive in 

der Altenpflege. Diese hat dazu beigetragen 

hat, dass die Gesamtzahl der Schülerinnen 

und Schüler in der Altenpflegeausbildung im 

Schuljahr 2015/2016 auf einen neuen 

Höchststand von 68.051 geklettert ist. Das 

sind mehr Schülerinnen und Schüler als in 

der Krankenpflege (63.611) und in der Kfz-

Mechatronik (62.445). 

 

Eine angemessene Vergütung, um Pflegebe-

rufe attraktiver zu machen, ist ausschließlich 

Angelegenheit der (Tarif-)Vertragspartner. 

Dies müssen Vertreter der Arbeitgeber und 

der Beschäftigten sein, weil sie auch die fi-

nanziellen Folgen tragen müssen, wenn ver-

einbarte Gehälter entweder zu hoch sind und 

daher die Rentabilität eines Arbeitsplatzes 

gefährden oder zu niedrig sind und daher die 

Attraktivität der Arbeitsplätze nicht mehr ge-

geben ist. 

 

Zudem hat das Bundesarbeitsministerium 

erst vor weniger als einem Jahr mit der Ver-

ordnung über zwingende Arbeitsbedingun-

gen für die Pflegebranche Mindestentgelte 

festgelegt. In den neuen Bundesländern be-

trägt dieser gegenwärtig 10,05 € je Stunde, 

in den alten Bundesländern 10,50 € je Stun-

de. Gesetzliche Vorgaben dürfen den Ge-

staltungsspielraum für die (Tarif-)Vertrags-

parteien nicht noch weiter einschränken, als 

dies ohnehin schon der Fall ist. 

 

 

Pflegevorsorgefonds vor Zweckentfrem-

dung schützen 

 

Der von der Bundesbank verwaltete Pflege-

vorsorgefonds ist als Element der Kapitalde-

ckung grundsätzlich zu begrüßen. Er ermög-

licht, dass zumindest ein Teil des zusätzli-

chen Beitragsaufkommens zur künftigen 

Stabilisierung des Beitragssatzes genutzt 

wird. Besser wäre jedoch gewesen, die kapi-

talgedeckte Vorsorge in privater statt in 

staatlicher Form zu organisieren und nicht 

einseitig zu Lasten von Löhnen und Gehäl-

tern zu finanzieren. 

 

Die BDA hat stets verdeutlicht, dass der 

Fonds wirksam vor vorzeitigem politischem 

Zugriff geschützt werden muss. Der Antrag 

der Fraktion DIE LINKE, wonach der Pflege-

vorsorgefonds umgehend "umgewidmet" 

werden soll, bestätigt diese Notwendigkeit. 

Im Sinne der Generationengerechtigkeit 

muss der Pflegevorsorgefonds wie vorgese-

hen zur späteren Entlastung der Beitrags-

zahler verwendet werden. 

 

 

Keine Verschiebebahnhöfe in der medizi-

nischen Behandlungspflege 

 

Die Fraktion DIE LINKE fordert eine Ver-

schiebung der Finanzverantwortung für die 

medizinische Behandlungspflege in stationä-

ren Pflegeeinrichtungen von der Pflege- in 

die Krankenversicherung. Eine solcher Ver-

schiebebahnhof beinhaltet die Gefahr, die 

Pflegeversicherung zu entlasten, um Spiel-

räume für Leistungsausweitungen zu haben 

und die Krankenversicherung zu belasten. 

Im Ergebnis führt dies zu einer insgesamt 

höheren Belastung der Beitragszahler. Diese 

Maßnahme ist auch deshalb abzulehnen, 

weil sie zu neuen Abgrenzungs- und Koordi-

nierungsproblemen führen würde. 

 

 

Beitragssatzsteigerungen kosten Ar-

beitsplätze 

 

Wenn die Leistungsausgaben der Pflege-

kassen stärker steigen als Löhne und Gehäl-

ter, darf sich dies nicht über höhere Lohnzu-

satzkosten negativ auf Beschäftigung und 

Wachstum auswirken. Dies ist gerade auch 

deshalb wichtig, weil die Beitragsbelastung 

in der Renten- und Krankenversicherung – 
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sofern keine durchgreifenden Reformen er-

folgen – in der Zukunft deutlich steigen wird.  

 

Die Ausgaben der sozialen Pflegeversiche-

rung stiegen zuletzt von 23 Mrd. € im Jahr 

2012 auf 39 Mrd. € im Jahr 2017 (11,1 % pro 

Jahr). In nur fünf Jahren sind damit die Aus-

gaben um über zwei Drittel gestiegen! Wenn 

in der Pflegeversicherung selbst bei Rekord-

beschäftigung und mehrmals gestiegenen 

Beitragssätzen ein Defizit entsteht, dürfen 

nicht immer weitere Leistungsausweitungen 

versprochen werden. 

 

Auf der Grundlage des geltenden Rechts ist 

bis 2040 mit einem Anstieg des Gesamtsozi-

alversicherungsbeitragssatzes auf rund 50 % 

zu rechnen (u. a. Studie der Prognos AG 

„Sozialbeitragsentwicklung und Beschäfti-

gung“ vom Juni 2017). Jeder zusätzliche Bei-

tragssatzpunkt, der über den ohnehin zu er-

wartenden Beitragssatzanstieg hinausgeht, 

führt demnach langfristig zu einem Verlust 

von 90.000 Arbeitsplätzen. 

 

 

Finanzierbarkeit dauerhaft sicherstellen 

 

Zur Sicherung der langfristigen Finanzierbar-

keit der sozialen Pflegeversicherung bedarf 

es – neben der Abkehr von der lohnbezoge-

nen Finanzierung – des Auf- und Ausbaus 

einer privatrechtlich organisierten ergänzen-

den kapitalgedeckten Risikovorsorge sowie 

vor allem durchgreifender Strukturreformen 

auf der Leistungsseite. Insbesondere muss 

der Kosten-, Preis- und Qualitätswettbewerb 

zwischen den Pflegekassen und gegenüber 

den Leistungsanbietern ausgebaut werden. 

Pflegekassen benötigen daher größere ver-

tragliche Gestaltungsspielräume mit den 

Leistungsanbietern. 

 

Ein zukunftsfestes Finanzierungskonzept für 

die soziale Pflegeversicherung ist das Pfle-

geprämienmodell. Mit ihm wird der Automa-

tismus durchbrochen, dass sich steigende 

Finanzierungserfordernisse negativ auf die 

Entwicklung der Arbeitskosten auswirken 

und damit Wachstum und Beschäftigung ge-

fährden. 

 

Dementsprechend wäre die Einführung eines 

Prämienmodells auch mit Beschäftigungs-

gewinnen verbunden (Sachverständigenrat-

Wirtschaft, JG 2003, Z. 325). Zudem kann 

der gebotene Sozialausgleich für Einkom-

mensschwache im Pflegeprämienmodell 

treffsicherer organisiert werden als im lohn-

bezogenen System des Status quo. 

 

Ein erster richtiger Schritt wäre die Fest-

schreibung des allgemeinen Beitragssatzes 

auf dem derzeit geltenden Niveau mit Einfüh-

rung eines einkommensunabhängigen Zu-

satzbeitrags für Versicherte. In einem weite-

ren Schritt zur Einführung der Pflegeprämie 

sollte der gesetzlich festgeschriebene Ar-

beitgeberbeitrag steuerfrei in den Bruttolohn 

ausgezahlt werden. 

 

Statt den Pflegevorsorgefonds abzubauen, 

wäre es der bessere Weg, die kapitalgedeck-

te Vorsorge im Pflegebereich auszubauen. 

Die staatlich geförderte Pflegezusatzversi-

cherung sowie andere ergänzende Angebote 

leisten für immer mehr Menschen einen 

wertvollen Beitrag, um für den Pflegefall vor-

zusorgen, und helfen damit, pflegebedingte 

Sozialhilfeabhängigkeit zu vermeiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner: 

 
BDA | DIE ARBEITGEBER 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände 
 
Soziale Sicherung 
T +49 30 2033-1600 

soziale.sicherung@arbeitgeber.de 


